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Aktuelles aus der 
Richtlinienarbeit VDI 4068

Beteiligte Institutionen
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Zielstellung

Handlungshilfen für den Unternehmer
„Das Rad muss nicht immer neu erfunden 
werden“
Gefährdungsbezogener Ansatz bei der 
Ermittlung

Was wir nicht wollen…

…ein neues Prüfunwesen schaffen
…ein starres Regelwerk erstellen
…keine Gestaltungsspielräume lassen
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Rechtlicher Hintergrund

Einführung des Begriffs „Befähigte Person“ in 
der Betriebssicherheitsverordnung im Jahr 
2002

Vorgehensweise

Grundsätzliche Überlegungen zur 
gefährdungsbezogenen Auswahl 
Veröffentlichung in Form von VDI-/VDE-
Richtlinien
Gründung des Richtlinienausschusses 
VDI 4068 „Befähigte Person“
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Zeitfenster

Veröffentlichung des Gründrucks (Entwurf) VDI 4068-1 
im Juli 2008, Einspruchsfrist bis 31.12.08, Weißdruck 
veröffentlicht im Oktober 2009
VDI 4068-2 „Krane, Hebezeuge, Anschlag-, 
Lastaufnahme- und Tragmittel, Gründruck (Entwurf) 
April 2009, Einspruchsfrist bis 30.09.09
VDI 4068-3 „Leitern, Tritte, fahrbare Arbeitsgerüste und 
Kleingerüste“, Gründruck (Entwurf) April 2009, 
Einspruchsfrist bis 30.09.09

Zeitfenster

VDI 4068-4 „Anforderungen an die externe Ausbildung 
für die Prüfung handgeführter elektrisch betriebener 
Arbeitsmittel“ Gründruck verabschiedet, Veröffentlichung 
erfolg in Kürze
Folgende Themenfelder sind in Vorbereitung

Flurförderzeuge
Bildschirmarbeitsplätze
Aufzüge
Abfallzerkleinerungsanlagen
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Gefährdungsbeurteilung

Grundsätzlich gilt:
Gefährdungsbeurteilung
Feststellung der notwendigen Prüfungen
Feststellung des notwendigen Prüfumfangs 
und –zeiträume

sind Grundvoraussetzung für die Anwendung 
der VDI 4068 bei der Auswahl der 
Qualifizierung der Befähigten Person

Gefährdungsbezogener Ansatz
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mittel

hoch

Komplexität

VDI 4068 – Blatt 1

Qualifikationsmerkmale – Anforderungen:
*) Keine Anforderungen: Es genügt in der 
Regel eine Sichtprüfung durch den Bediener

Stufe A: geringe Anforderungen: 
Personen mit

einschlägigen Kenntnissen
arbeits- und prüfmittelbezogene 
Weiterbildung/Unterweisung
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VDI 4068 – Blatt 1

Stufe B: mittlere Anforderungen: 
Personen mit

Berufserfahrung
arbeitsmittel- und prüfmittelbezogener 
Schulungsmaßnahme
mit Erfolgskontrolle

VDI 4068 – Blatt 1

Stufe C: hohe Anforderungen:
Personen mit

Berufserfahrung
arbeitsmittel- und prüfmittelbezogener 
Schulungsmaßnahme
mit Erfolgskontrolle
regelmäßige Weiterbildung
Prüftätigkeit muss wesentlicher Bestandteil der 
beruflichen Tätigkeit sein
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Wichtig zu beachten:

Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung sind
Prüfungen
Prüfumfang und -zeiträume
Prüfer und deren Qualifikationen 

festzulegen
Das kann bedeuten, dass für ein 
Arbeitsmittel mehrere Befähigte Personen 
nötig sind!

VDI 4068 – Blatt 2 – aktueller Stand

Differenzierung nach 
Anschlagmittel (B)
Lastaufnahmemittel (B)
Rissfreiheitsprüfung (C)
Hebezeuge und Tragmittel (C)
Krane (C)

Flurbedient
LKW-Ladekran, Anbaukran
Autokran
Turmdrehkran
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VDI 4068 – Blatt 3 – aktueller Stand 

Differenzierung nach 
Anlegeleiter
Schiebeleiter ohne/mit Seilzug 
Rollleiter
Glasreinigerleiter / Etagenleiter  
2-/3-teilige Mehrzweckleiter
Mehrzweckleiter mit Gelenken
Stehleiter mit Plattform / Beidseitig besteigbare Stehleiter / 
Fahrbare Stehleiter (beidseitig)
Saal- / Montageleiter
Treppenleiter
Tritte
Kleingerüste 
Arbeitsbühnen

VDI 4068 – Blatt 4 – Aktueller Stand

Thema: Elektroprüfungen
Einschränkung auf externe 
Ausbildungsgänge
Einschränkung auf handgeführte 
elektrische Betriebsmittel
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Gestaltungsfreiheit

VDI 4068 Blatt 1 und Folgeblätter gibt 
Ansatzpunkte für die Ermittlung
Grundsätzliche Überlegungen zum Umfang
Wesentliche Stichpunkte, die berücksichtigt werden 
müssen

VDI 4068 gibt keine fertigen Curriculen, 
Zeitthemenpläne oder Lehrpläne
Die Beratungskompetenz der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit ist weiterhin für den 
Unternehmer erforderlich

Aktuelle Entwicklungen

Übernahme des Grundansatzes bei der Überlegung 
durch die Unfallkasse Post und Telekom
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Aktuelle Entwicklungen

Änderung der 
Betriebssicherheitsverordnung (Einfügung 
der Weisungsfreiheit)
Neufassung der TRBS 1203 wird vom 
ABS vorbereitet

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit

www.qbp-online.de


